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Text 

Bestätigung der Verfügbarkeit eines Geldbetrages 

§ 59. (1) Ein kontoführender Zahlungsdienstleister hat auf Ersuchen eines Zahlungsdienstleisters, der 
kartengebundene Zahlungsinstrumente ausgibt, unverzüglich zu bestätigen, ob ein für die Ausführung 
eines kartengebundenen Zahlungsvorgangs erforderlicher Betrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers 
verfügbar ist, sofern alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 1. das Zahlungskonto des Zahlers ist zum Zeitpunkt des Ersuchens online zugänglich, 

 2. der Zahler hat dem kontoführenden Zahlungsdienstleister seine ausdrückliche Zustimmung 
erteilt, den Ersuchen eines bestimmten Zahlungsdienstleisters um Bestätigung der Verfügbarkeit 
des Betrags, der einem bestimmten kartengebundenen Zahlungsvorgang entspricht, auf dem 
Zahlungskonto des Zahlers nachzukommen und 

 3. die Zustimmung gemäß Z 2 ist erteilt worden, bevor das erste Ersuchen um Bestätigung ergeht. 

(2) Der Zahlungsdienstleister kann um die Bestätigung gemäß Abs. 1 ersuchen, wenn alle 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 1. der Zahler hat dem Zahlungsdienstleister seine ausdrückliche Zustimmung erteilt, um die 
Bestätigung gemäß Abs. 1 zu ersuchen, 

 2. der Zahler hat den kartengebundenen Zahlungsvorgang für den betreffenden Betrag unter 
Verwendung eines vom Zahlungsdienstleister ausgegebenen kartengebundenen 
Zahlungsinstruments ausgelöst und 

 3. der Zahlungsdienstleister authentifiziert sich gegenüber dem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister vor jedem einzelnen Ersuchen um Bestätigung und kommuniziert mit dem 
kontoführenden Zahlungsdienstleister auf sichere Weise (§ 4 Z 47). 
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(3) Die Bestätigung gemäß Abs. 1 hat ausschließlich aus „Ja“ oder „Nein“ zu bestehen, nicht jedoch 
in der Mitteilung des Kontostands. Die Antwort darf nicht gespeichert oder für andere Zwecke als für die 
Ausführung des kartengebundenen Zahlungsvorgangs verwendet werden. 

(4) Es ist dem kontoführenden Zahlungsdienstleister nicht gestattet, einen Geldbetrag auf dem 
Zahlungskonto des Zahlers zu blockieren, weil eine Bestätigung gemäß Abs. 1 erteilt wurde. 

(5) Der kontoführende Zahlungsdienstleister hat dem Zahler auf Anfrage die Identifizierungsdaten 
des Zahlungsdienstleisters und die erteilte Antwort mitzuteilen. 

(6) Diese Bestimmung gilt nicht für Zahlungsvorgänge, die durch kartengebundene 
Zahlungsinstrumente ausgelöst wurden, auf denen E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 des E-Geldgesetzes 2010 
gespeichert ist. 
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